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Verhalten an Schulbushaltestellen 
-Busplatzordnung- 
 
Grundsätze:  (I) Schulgesetz des LSA vom 27. 08. 1996 § 43, § 44  
  (II) Schülerbeförderungssatzung der Landkreise WB und AZE 
 
 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler des Lucas-Cranach-Gymnasiums Wittenberg gilt folgende Regelung.  
 
 
 

I.1. Nach Ankunft der Busse zum Unterrichtsbeginn haben die Schülerinnen und 

Schüler den Busplatz sogleich zu verlassen, die Unterrichts- oder Aufenthaltsräume 
aufzusuchen oder sich auf dem Schulhof aufzuhalten. 
 
II.1. Zur Abfahrt der Busse finden sich die Schülerinnen und Schüler an der 

Bushaltestelle rechtzeitig ein. Bei längeren Wartezeiten sind die Aufenthaltsräume der 
Schule aufzusuchen. 
 
II.2. An der Bushaltestelle warten die Schülerinnen und Schüler auf dem Fußweg 
hinter den Absperrgittern bis der Bus zum Stehen gekommen ist. Erst danach wird der 
Bereich davor (Straßenseite) betreten und in die Busse eingestiegen. 
 
II.3. In angemessenem Maße nehmen die älteren Schülerinnen und Schüler Einfluss 

auf die jüngeren Schülerinnen und Schüler und achten auf diszipliniertes Verhalten um 
Unfälle zu vermeiden und Störungen des Busverkehrs zu verhindern. 
 
II.4. Die Schule behält sich vor, einzelne Schülerinnen und Schüler vom Busverkehr 
auszuschließen, sofern sie gegen diese Regelungen, insbesondere Punkt II.2., 
verstoßen. 
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Die Schülerinnen und Schüler unseres Hauses sind über diese Busplatzordnung unverzüglich zu belehren 
und bekunden die Kenntnisnahme durch umseitige Unterschrift. In den Klassen 5 bis 10 verbleit dieses 
Blatt im Notenheft, den Klassen 11 bis 12 bei den Tutoren. Die Elternvertreter sind gegebenenfalls zu 
informieren! 


